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 Der Oberbürgermeister  

 

 

  

 

 

Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Bezirksamt Aachen-Laurensberg 
Beteiligte Dienststelle/n: 
 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

   BA 5/0042/WP15 
öffentlich 
 
23.11.2005 
 

Errichtung von Urnengräbern auf dem Friedhof Orsbach 

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

23.11.2005 B 5 Entscheidung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung 

die Errichtung von Urnenreihengräbern und Urnenwahlgräbern auf dem Friedhof Orsbach. 
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Erläuterungen: 

Aus einem aktuellen Anlass ist an das Bezirksamt Laurensberg der Wunsch herangetragen worden, 

auf dem Friedhof in Orsbach Beisetzungen in Urnengrabstätten zu ermöglichen. Bisher sind dort nur 

Grabstätten für Erdbestattungen in Form von Wahlgräbern und Reihengräbern vorgesehen.  

 

Gemeinsam mit dem Aachener Stadtbetrieb wurden daher vor Ort die Möglichkeiten zur Errichtung 

von Urnengräbern unter der Prämisse geprüft, diese als Wahl- und Reihengrabstätten anbieten zu 

können, ohne die vorhandenen Bestattungsmöglichkeiten flächenmäßig einzuschränken. 

 

Die in der beigefügten Planskizze gekennzeichnete Fläche erfüllt diese Voraussetzung. 

Das Wurzelwerk der dort wachsenden Bäume lässt keine Erdbestattungen mehr zu, Urnen können 

allerdings dort problemlos beigesetzt werden. 

Die an der östlichen Friedhofsmauer gelegenen Grabstätten 1 – 6 sollen als Wahlgrabstätten, die 

entlang der nördlichen Friedhofsmauer verlaufenden Grabstätten 1 – 5 als Reihengräber ausgebaut 

werden. 

Aufgrund der sehr geringen jährlichen Anzahl von Bestattungen dürfte damit auch längerfristig der 

Bedarf gedeckt sein. 

Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten soll – analog der Vergabe von Wahlgräbern auf dem Friedhof 

St. Laurentius – nur aktuell bei Sterbefällen vergeben werden. 

Andere Bestattungsformen sind mit Blick auf den Charakter des Friedhofes nicht vorgesehen.  

 

Eine Änderung der Friedhofssatzung ist nicht erforderlich.  

 

 

 

Anlage/n: 

Übersichtsplan Friedhof Orsbach 

Lageplan Urnengräber 

 

 

 

 

 

 

 


